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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr. Höchtl und Genossen, Nr. 688/J, betreffend Ge­

fährdung der Klosterneuburger Bewohner durch Einmündung eines 

neu geschaffenen Sammelkanals im Zuge des Kraftwerkes Greifen­

stein, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Entgegen der in der Einleitung zur Anfrage aufgestelllten Be­

hauptung werden im Zuge der Begleitmaßnahmen zum Bau des 

Donaukraftwerkes Greifenstein all e 

des Stauraumes an bio log i s c h e 

Gemeinden am Südufer 

Kläranlagen ange-

schlossen. Der neuerrichtete Sammelkanal wird die biologisch 

geklärten Abwässer des Flughafens Langenlebarn und der Orte 

Muckendorf, Zeiselmauer und St. Andrä-Wördern aufnehmen. Fer-
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ner werden der Hagenbach, der Fleischhackergraben und der 

Hadersfeldbach in diesen Sammelkanal eingeleitet. Der Kanal 

mUndet 700 m oberhalb der Grenze zwischen den Gemeinden 

Klosterneuburg und St. Andrä-Wördern in die ungestaute Donau. 

Die Kanalausmündung liegt somit etwa 1 km oberhalb des Höf­

leiner Badestrandes. 

Die biologisch geklärten Abwässer von Tulln und Langenlebarn 

werden n ich t in den besagten Kanal eingeleitet, sondern 

direkt in die Donau gepumpt. 

Durch die im Bewilligungsbescheid der Obersten Wasserrechtsbe­

hörde enthaltenen Auflagen ist sichergestellt, daß weder beim 

Donauwasser noch beim Grundwasser eine Qualitätsverschlechte~ 

rurig durch den Sammelkanal am rechten Ufer des Altarmes von 

Greifenstein eintreten wird. , 
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